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Sachverhalt und Anträge 

Die am 10. November 1982 angemeldete und am 20. Juli 1983 

unter der Nummer 0 083 704 verbffentlichte europäische Pa-

tentanmeldung Nr. 82 110 364.5 ist durch Entscheidung der 

Prüfungsabteilung in der mUndlichen Verhandlung vom 

10. Dezember 1985 zurUckgewiesen worden. Die begrUndete 

schriftliche Entscheidung ist am 10. März 1986 zur Post ge-

geben worden. 

Der Entscheidung lagen gemäl3 Hauptantrag die am 

6. September 1983 eingegangen AnsprUche 1, 2, 5, 6, und 7 

als AnsprUche 1 biB 5 zugrunde. Ferner standen zwei Hilf a-
anträge mit jeweiligen Ergänzungen im Anspruch 1 zur Dis-

kussion. 

In ihrer Entscheidung, die sich auf die beiden Druckschrif-

ten DE-A- 2 946 903 und DE-U- 7 616 393 atUtzt, kommt die 

PrUfungsabteilung zu dem Ergebnia, daB der Gegenatand des 

Anspruchs 1 sowohi gemäB Hauptantrag ala auch gemäl3 jedem 

der beiden Hi1fsantrge nicht auf einer erfinderischen T- 

tigkeit beruht. 

Am 6. Mai 1986 haben die Anmelder gegen diese Entscheidung 

Beschwerde eingelegt und am selben Tag die BeschwerdegebUhr 

eingezahlt. Die schriftliche BeschwerdebegrUndUflg ist am 
9. Juli 1986 eingegangen. Die BeachwerdefUhrer vertreten in 

der BeschwerdebegrUnduflg die Auffassung, daB sowohi der Ge-

genstand des Anspruchs 1 gemä3 dem der angefochtenen Ent-

scheidung zugrundeliegenden Hauptantrag als auch derjenige 

nach dem dortigen ersten Hilfsantrag (in der Entacheidung 

Fassung 2 genannt) patentfáhige Erfindungen im Sinne von 

Artikel 52 EPU seien. 
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Im Bescheid vom 5. Mrz 1987 wurde den Beschwerdefiihrern 

mitgeteilt, dal3 und aus weichen GrUnden im einzelnen dem 

Hauptantrag voraussichtlich nicht stattgegeben werden kön-

ne, daI3 jedoch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäi3 Hilf s-
antrag patenfhig erscheine. Zur Kiarstellung seien in den 

AnsprUchen 1 und 3 sowie in der Beschreibung einige Ande-. 

rungen notwendig, für die jeweils ein Vorschlag beigefügt 

wurde. 

Mit Schreiben vom 30. März 1987 haben die BeschwerdefUhrer 
ihre Zustimmung zu den vorgenomxnenen Xnderungen erk1rt und 

die betreffenden M1ichtungen zurUckgereicht. Sie beantra-
gen nunmehr sinngemäl3 die Aufhebung der Entscheidung und 

die Erteilung des Patents aufgrund dieser Unterlagen; die 
im wesentlichen dem bisherigen Hilfsantrag entsprechen, so-

wie der ursprUnglichen Zeichnung. 

Der geltende Anspruch 1 hat folgeriden Wortlaut: 

'1. Gebläse mit ejnem Leitkanäle für das zu fbrdernde Medi-

um aufweisenden Gehäuse, das aus zwei stirnseitigen Abdeck-

platten (17, 18) und einem zwischen diesen aufgenommenen 
Gehäuseblock (16) aus schailschluckendem Material besteht, 

und mit einem drehbar gelagerten Laufrad (11) mit Schaufel-

gitter (12), das in einer von einer etwa spiralförmigen 

Wand (20) begrenzten Ausnehmung des Gehäuseblocks (16) auf-
genonunen 1st, insbesondere als LUfter für den Einbau in An-

lagen bestimmtes Einbaugeb1se, dadurch gekennzeichnet, daB 

wenigstens eine der den Gehäuseblock (16) stirnseitig ab-

schlieBenden Abdeckplatten (17, 18) ebenfalls aus einem 

schallschluckenden Werkstoff besteht und daB der schall-
schiuckende Werkstoff von Gehäuseblock (16) und Abdeckplat-

te (17) bzw. Abdeckplatten (17, 18) elastisch nachgiebig 

ist. 
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Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPti; sie 1st daher zulssig. 

In formaler Hinsicht bestehen gegen den Anepruch 1 keine 

Bedenken. Er enthlt im wesentlichen eine Zusammenfassung 

der in den ursprlinglichen Anspriichen 1 und 2 angegebenen 

Merkmale, ergnzt durch das Merkinal, daB der schallschluk-

kende Werkstoff sowohi des Gehäuseblocks als auch der Ab-

deckplatte bzw. der Abdeckplatten uelastisch  nachgiebig" 

ist. Dieses zusätzliche Merkmal ist hinsichtlich der Of fen-

barung durch die Angaben auf Seite 8, Zeilen 6 big 10 in 

Verbindung mit Seite 5, Zeilen 2 big 7 der ursprUnglichen 

Beschreibung hinreichend gestUtzt und ist daher im Hinblick 

auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 

Hinsichtlich der Frage der Patentfhigkeit jet unbestrit-

ten, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist. Dies geht 

schon daraus hervor, daB keine der zur Verfügung stehenden 

Druckschriften ein Gebläse mit stirnseitigen Abdeckplatten 

aus schallschluckendem Material zeigt. 

4.1 Der von der PrUfungsabteilung vertretenen Auffassung, der 

Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit, kann sich die Kammer aus den 
nachstehenden GrUnden nicht anschlie3en. 

4.2 Ein Gebläse der im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen 

Art 1st aus der DE-U- 7 616 393 bekannt. Dort wird gemäl3 

den Fig. 1 und 2 und der zugehrigen Beschreibung Seite 8, 

Absatz 1 vorgeschlagen, zur Erzielung eines kostengUnstig 

herstelibaren Gehäuses mit guter Schalldämpfung den Gehäu-

seblock aus schallschluckendem Material, wie z.B. Polyur-

ethanschaum mit Blähtonkugeln ale FUilmaterial zu fertigen, 
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für die beiden stirnseitigen Abdeckplatten jedoch einen 

billigen Werkstoff hohen spezifischen Gewichts, beispiels-

weise Beton, zu verwenden. Dieses Material wirkt schalldäm-
mend gegenUber Luftschall, jedoch nicht schallschluckend. 

4.3 Ausgehend von dieseni Stand der Technik wird die durch den 

Gegenstand des Anspruchs 1 gelöste Aufgabe vereinfacht aus-

gedrUckt darin gesehen, ein Gebläse dieser Art so auszubil-

den, daB es eine hohe Schalldämpfung aufweist und zugleich 
ohne Schwierigkeiten an unterschiedliche Einbauräume an-

pa8bar ist. 

4.4 Zu den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen 
L6sungsmerkmalen, näinlich der Verwendung von schallschluk-

kendem Werkstoff auch für eine oder beide stirnseitigen 
Abdeckplatten, wobei ein elastisch nachgiebiger schail-
schiuckender Werkstoff für Gehäuseblock undAbdeckplatte 

bzw. Abdeckplatteri ausgewählt wird, geht von der DE-U- 

7 616 393 keine Anregung aus. Dort wird, wie bereits aus- 

gefilhrt, vielmehr die Verwendung von Abdeckplatten aus 

scha11dinmendem, schwerem Werkstoff, wie z.B. Beton 

empfohlen. 

11 -I 
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4.5 Aus der DE-A- 2 946 903 jet ein Geb1se bekannt, dessen Ge-

häuse aus einem einteiligen Block aus schallschluckendem 

Material besteht. Dies geht für den Fachmann aUs Seite 5, 

Zeilen 8 bis 24 in Verbindung mit Seite 6, Zeilen 6 bis 13 

und Figur 4 dieser Entgegenha].tung hervor. Dort jet ausge-

fihrt, da3 bei der AusfUhrungsform gemäB Figur 4 ale Mate-

rial für das Gehuse Kunstetoff verwendet wird, in dem ale 

Füllstoff z.B. Kork in gró3erer Menge eingebettet ist. Auf 

Seite 6 jet von einem spezifischen Gewicht von 0,3 -0,6 

Kp/dm3  des "KunststoffbetonsM die Rede. Derartige spezif i-

ache Gewichte schlie8en klar erkennbar die Verwendung von 

mineralischen Betonzuschlagstoffen aus, weshalb die Be-

zeichnung "Kunststoffbeton' nicht im Sinne des normalen 

Begriffs "Beton "  verstanden werden kann, sondern sich auf 

das konglomeratartige Gefüge beziehen dUrfte. Auf Seite 5 

wird besonders auf die "ausgezeichnete schalldämpfende Ei-

genechaft" des so erhaltenen Gehäuses hingewiesen und fol-

gerichtig jet es in Figur 4 mit der gleichen Schraf fur ge-

kennzeichnet, die auch für den schalldänipfenden Isolier-

stoff 15 gewählt wurde. Da andererseita das Wort "schall-

dämpfend" im wesentlichen gleichbedeutend jet mit "schall 

schiuckend" (siehe DIN 4109, Ziffer 9), jet zusammenfassend 

festzustellen, daB es aus der DE-A- 2 946 903 bekannt jet, 

das Gehäuse eines Radialgebláses vollständig aus schall-

schiuckendem Material herzustellen und dadurch eine ausge-

zeichnete Schallisolierung zu erreichen. 

4.6 Es kann dahingesteilt bleiben, ob es für den Fachmann nahe-

liegend war, die Lehren aus den vorgenannten beiden Druck-

echriften in der Weise zu verknüpfen, daB er ausgehend von 

einem Gebläse mit einem aus zwei stirneeitigen Abdeckplat-

ten und einem dazwiechenliegenden Gehäuseblock zusaiwnenge-

setzten Gehäuse gemä3 der DE-U- 7 616 393 entgegen der dor-

tigen Lehre auf den Gedanken komxnen konnte, auch hier das 

ganze Gehäuse (also auch die Abdeckplatten) aus schall- 
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schiuckendem Material zu fertigen. Die Lehre des geltenden 
Anspruchs 1 erschbpft sich riámlich nicht in diesen Gedan-
ken, sondern uinfal3t auch noch eine spezielle Materialaus- 

wahi, nämlich die eines elastisch nachgiebigen schall-
schiuckenden Werkstoffs, und zwar sowohi für den Gehäuse-

block als auch für die Abdeckplatte bzw. die Abdeckplat- 

ten. 

4.7 Wie bereits aus der ursprUnglichen Beschreibung hervorgeht 

(vgl. insbesondere Seite 3, Zeilen 21 bis 29) kommt der 
Auswahl eines geeigneten schallschluckenden Materials so-

wohi hinsichtlich der angestrebten Schallabsorption als 
auch bezUglich der unproblematischen Anpassung des Gehuses 

an die verfUgbaren Einbauräuine eine wesentliche Bedeutung 
zu. Die beanspruchte Auswahl eines "elastisch nachgiebigen" 

Werkstoffs bezieht sich dabei eindeutig auf die Materialbe-
schaffenheit als solche und nicht etwa auf die elastische 

Verformbarkeit von Gehäusetei].en aufgrund ihrer konstrukti-

yen Gestaltung, wie Wandstärke und Wandgrbl3e. 

4.8 Hinsichtlich der Auswahl eines elastisch nachgiebigen 

schallschluckenden Werkstoffs geht von den verfUgbaren 

Druckschriften keine Anregung aus.Der bei der DE-U- 
7 616 393 zwischen den beiden schwergewichtigen Abdeck-

platten angeordnete Gehäuseblock aus Polyurethanschaum muB 

offensichtlich relativ hart und formsteif sein, da er an-

dernfalls die beiden Platten nicht verforrnungsfrei gegen-

einander abstUtzen und die Uber die Zuganker (Abb. 1 und 

Seite 8, Zeilen 8 bis 10) oder andere Spannmittel erzeugten 

Spannkräfte aufnehmen k3nnte. 
Die DE-A- 2 946 903 gibt ebenfalls keine unnu.ttelbare Aus-

kunft tiber die Härte des dort für den einstUckigen blockar-

tigen Gehäusekörper verwendeten sog. KunststoffbetOflS. Aus 

dieser Druckschrift geht jedoch kiar hervor (vgl. Fig. 4), 
daB der Gehäusekbrper steif genug sein mui3, urn das Gewicht 

01840 



7 	T249/86 	- 

des ?tors saint Laufrad einschlie8lich aller auftretenden 

Schwingungsbelastungen verformungsfrei aufnehmen zu kbnnen, 

weshaib auch hier ein Hinweis auf ein elastiach nachgiebi-

ges Material im Sinne des Anspruchs 1 fehit. 

4.9 Die übrigen Druckschriften liegen weiter vom Gegenstand des 

Anspruchs 1 entfernt ala die beiden vorstehend behandelten 

Entgegenhaltungen. Sie befassen sich mit der Anordnung von 

schallabsorbierenden Einstzen aus porósem Kunststoffschauxn 

bzw. aus Mineral- oder Glaswolle in einem geachiossenen 

Geblsegehäuse (DE-A- 1 503 610 bzw. DE-A- 2 736 047) oder 

schiagen die Zwischenachaltung eines vorgefertigten achall-

dmpfenden Elements zwischen zwei stirnaeitigen Abdeckplat-

ten und einem spiralförmigen Ventilatorgehäuae (FR-A- 

2 193 182) oder zwischen einem Ventilatorgehäuse und der 

Aufh&igung des zugeh6rigen Elektromotora vor (GB-A- 

1 000 205). 

4.10 Zusanunenfassend ergibt sich, daB der Gegenstand des An-

sprucha 1 nicht in naheliegender Weise aus dem druck- 

schriftlichen Stand der Technik einschlie3lich des alige-

meinen Fachwissena hergeleitet werden kann und mithin gemI3 

Art. 56 EPU auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. 

5 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher patentfähig und 

der Anapruch 1 gewährbar. 

Die abhängigen AnsprUche 2 bis 5 haben weitere AusfUhrungs-

formen des Gebläses nach Anspruch 1, auf den sie rUckbezo-

gen sind, zum Gegenstand. Sie sind daher ebenfalls gewähr-

bar (Regel 29 (3) ENi). 

Die Beschreibung gibt die Erfindung im Sinne des geltenden 

Anspruchs 1 wieder und entspricht auch sonst den Vorschrif-

ten der Regel 27 EPU. 
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Entscheidungsforme 1 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurUck-

verwiesen, auf die Anmeldung ein europisches Patent mit 

folgenden Unterlagen zu erteilen: 

PatentansprUche 1 bis 5 und 

Beschreibung, Seiten 1 bis 9 eingegangen am 1. April 1987; 

ursprUngliche Zeichnung. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

B.A. Norman 	 P. Delbecque 

t 
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